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Soziale Gerechtigkeit 
in der radikalisierten 
Sozialstaatsk·ritik 
Neoliberale Argumente gegen 
den Sozialstaat auf dem Prüfstand 

Gerechtigkeitsargumente sind eine wichtige Ressource in den politischen 

Auseinandersetzungen: Die Behauptung, die eigenen Forderungen lägen nicht 

nur im eigenen, sondern auch im allgemeinen Interesse, sie seien also 

allgemein gerechtfertigte und damit gerechte Forderungen, zielt auf die 

Zustimmung anderer. In dem Maße, wie diese Forderungen Zustimmung 

erfahren, werden sie zur politischen Macht. 

MATTHIAS MÖHRING-HESSE 

In Zeiten forcierter Individualisierung und 
Pluralisierung, in Zeiten also, in denen die 
integrative Kraft kollektiver Lebenslagen 
und -formen erodiert, nimmt die politische 
Relevanz einer gerechtigkeitsbasierten Ar­
gumentation stetig zu. Die Einst�llungen 
der Bürgerinnen und Bürger zur Gerech­
tigkeit sind eine wichtige Grundlage für 
soziale Akzeptanz, auf die auch und gera­
de Sozialstaaten angewiesen sind, sollen 
sie dauerhaft Bestand haben können. Und 
schließlich sind die öffentlich diskutierten 
Gerechtigkeitsvorstellungen auch pro­
grammatisch relevant, entscheiden sie doch 
mit über die Konzeptionen der politischen 
Akteure bei der Reform der sozialstaatli­
chen Instrumente und selbst über deren 
Durchsetzung und Ausführung in den 
staatlichen und öffentlichen Institutionen. 
Der neue Disput über die Gerechtigkeit · 
des Sozialstaats ist deshalb nicht nur sym­
bolisches Geplänkel, - in ihm entscheidet 
sich maßgeblich die Zukunft der sozial­
staatlichen Fürsorge und Sicherung. Des­
wegen sollen im Folgenden die Argu­
mentationslinien vorgestellt und geprüft 
werden, mit denen eine radikale Sozial-

staatskritik die Ungerechtigkeit des beste­
henden Sozialstaats zu begründen ver­
sucht. 

Mehr Eigenverantwortung -
weniger Fürsorge? 

Die radikale Sozialstaatskritik gibt sich li­
beral - und beklagt einen hypertrophen 
,, Versorgungsstaat"; er untergrabe syste­
matisch die individuelle Freiheit und wirt­
schaftliche Eigenverantwortung seiner 
Bürgerinnen und Bürger. Dessen Fürsor­
ge- und Sicherungssysteme seien in Zei­
ten geringen gesellschaftlichen und indi­
viduellen Wohlstands geschaffen worden, 
also in einer historischen Situation, in der 
sich die allermeisten Menschen nicht pri­
vat gegen die Wechselfälle und Schick­
salsschläge ihres Lebens zu schützen ver­
mochten. Um dennoch die gesellschaf ts­
weite Vorsorge zu gewährleisten, habe der 
Staat damals als Sozialstaat die Freiheit sei­
ner Bürgerinnen und Bürger einschränken 
und (zumindest tendenziell) die gesamte 
Bevölkerung in öffentliche soziale Siche­
rungssysteme zwingen müssen. 

Obwohl diese Zeiten längst vorbei sei-
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en, lege der Staat immer noch nicht die Ri­
sikovorsorge wieder zurück in die Hän­
de und das Gutdünken der Einzelnen. In 
Folge eines unvergleichbar höheren Wohl­
standsniveaus sei aber die Mehrheit der 
Menschen inzwischen in der Lage, ihre in­
dividuellen Vorsorgeleistungen in die ei­
gene Verantwortung zu nehmen und 
selbst zu entscheiden, wie viel ihnen ihre 
eigene Sicherheit wert sei. Ihre private Vor­
sorge sei für sie nicht nur effizienter und 
renditeträchtiger, sie würde sie darüber 
hinaus von der fürsorglichen Vormund­
schaft des Sozialstaates erlösen und in Frei­
heit setzen. 

Diese Argumente halten einer nüch­
ternen Analyse nicht stand. Die Instituti­
on des Staates ist in modernen Gesell­
schaften -bestenfalls- die einzige Instanz, 
die gesellschaftsweit verbindliche Ent­
scheidungen setzen und zugleich auch 
durchsetzen kann. Der moderne Staat hat 
es also mit Zwang zu tun - und dies auch 
dann, wenn dieser Staat als Sozialstaat 
Aufgaben der sozialen Sicherung und Für­
sorge übernommen hat. Zum Schutz der 
Freiheit des Einzelnen ist es daher gebo­
ten, den über den Staat ausgeübten Zwang 
auf ein Minimum zu reduzieren. Jedoch 
übersieht die liberale Kritik am Sozialstaat 
durchweg die andere Seite der Medaille: 
Zumindest in demokratischen Gesell­
schaften ist der Staat für die Bürgerinnen 
und Bürger nicht nur das zwingende Ge­
genüber. Er ist zugleich auch immer ihr ur­
eigenes Instrument, auf „ihre" eigene Ge­
sellschaft einzuwirken und auf diese Wei­
se eben auch ihre je eigene Freiheit und da­
mit auch die Freiheit aller zu ermöglichen 
und zu erweitern. 

An dieser Selbstermöglichung der Freiheit 
aller, an der über den Staat vermittelten 
Einwirkung der Bürgerinnen und Bürger 
auf ihre Gesellschaft, hat der Sozialstaat 
maßgeblichen Anteil: Vorbereitet durch die 
Solidarversicherungen der Arbeiterbe­
wegung und unter anderem konzeptionell 
vorgcdacht in den Sozialethiken der christ­
lichen Kirchen ging es bei diesem Sozial­
staat nicht primär um die Übernahme von 
Aufgaben, die die Einzelnen privat nicht 
leisten können. Vielmehr wurde der bun­
desdeutsche Sozialstaat mit der Organi­
sation gesellschaftsweiter Solidarität, d. h. mit 
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der Umsetzung der Idee beauftragt, dass 
Aufgaben der sozialen Sicherung und Für­
sorge gemeinsam und öffentlich besser, 
sprich professioneller, effizienter und ge­
rechter verwirklicht werden können als in­
dividuell und privat. Und diese Solidarität 
ist keine Frage des gesellschaftlichen und 
individuellen Wohlstands. Sie ist nicht nur 
dann gefordert, wenn die Einzelnen ihre 
Vorsorge alleine nicht leisten können, son­
dern immer dann, wenn sie ihrer aller Vor­
sorge - etwa bei der Bewältigung kollek­
tiver Risiken -gemeinsam besser und ge­
rechter organisieren können. Als Ressource 
individueller Freiheit schränkt diese ver­
allgemeinerte Solidarität Freiheiten nicht 
ein, sondern ermöglicht sie erst und er­
weitert sie auf und für alle. 

Hilfe für die „wirklich Bedürftigen" 
- Rückbau des „ausufernden 
Sozialstaats"? 

Der irgendwie für alle zuständige Sozial­
staat versage, so ein anderer Vorwurf der 
radikalen Sozialstaatskritik, systematisch 
bei d�r Unterstützung derjenigen, die der 
Unterstützung durch den Sozialstaat wirk­
lich bedürften (Priddat 2003). Begonnen 
habe man mit dem Sozialstaat in Deutsch­
land, um diejenigen Menschen zu unter­
stützen, die sich alleine nicht helfen konn­
ten und deshalb auf die Unterstützung an­
derer angewiesen waren. Deren Besser­
stellung sei dann aber Anlass und Grund 
dafür gewesen, dass auch Personenkrei­
se öffentliche Unterstützung durchsetzen 
konnten, denen es selbst besser als jenen 
ging, die als bedürftig anerkannt wurden 
und die reklamierten, ihre eigene Notla­
ge rechtfertige mindestens ebenso öffent­
liche Unterstützung. Und diesen Gruppen 
der „Nächst-Bedürftigen" wiederum wä­
ren dann wiederum weitere Personen­
gruppen gefolgt. Nach diesem prinzipiell 
grenzenlosen Mechanismus der „Kom­
pensationskompensation" habe sich der So­
zialstaat in der Bundesrepublik über die 
Jahrzehnte hinweg zu einem allumfas­
senden System der Rundumversorgung für 
alle und jeden hochgeschaukelt. Weil die­
ses System inzwischen mehr oder weni­
ger der gesamten Bevölkerung Wohltaten 
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Abb, 1: 
. Oe Windverkopers'' -
Karikatur (Kupferstich) 

von Antoine ijumblot, 
zu John Law. britischer 

Bankier und 
Wirtscha:ftstheoretiker, 

1671- 1729; spielt auf 
die Panik an der 

Amsterdamer Börse an, 
die der französischen 
Wirtschaftskrise Ende 
1720 folgte. Sie wurde 

durch ein&n 
inflationären 

Aktienhandeldervon 
Law gegründeten 

uCompagnie 
d' Oe cident"'· ausgelöst. 
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zukommen las5<', kimnP- e aber gerc1de 
di :jt•nigcn nicht mehr hinrei hend untcr-
<.;tfün•n, di(' t.1t ·fü hli h der J Jilfc bedürf-
kn und um derPntv,;egen der Staat das e-
Sfhiitt der Untershitzung ubl•rh~iupt •r~t 
begonnen hatt, - die.• ,,V':irklich Bedürfti-
gen". In deren lnl •res~e mü!'>" • df.•r ,w~-
gc•ufC'Ttt• So1:iabta.1t ri.ickgeb<.1ut und des 
::-.<•n Aktivifäten auf den k]eü1en Krei„ d •r 
,,wirklich Bcd i.irftigen" konzent rl .rt Wl'r-

drn. 
üie radik,ilc bzw. ncolibcrale ~u1;ial -

st<1c1tskritik m<lcht zurecht auf das l.1.+•-
t1111gsii1.rngc11 des bundt''-dc>ul-;c-hcn Sozial-
!:>taab nufmerk,nm.1~ tsachlich habt•n die 
bestehenden Systeme der S<)/ialen Hir-
nrgL' und d ~r ·ozialcn Sie lt rung außer-

ordentliclw chwic•rigkeiten, die notw~n-
di •t..•n I l'istungen 1umindest bei einem I eil 
der Bevölkerung 1u gt•währle1!->ten. Ver 
der /.Citige Sozi.1 lstaat verhind rt näm lkh 
nicht nur nkht deren Armut, ~ondern i t 
nwhr no h für deren Armut ..,efbst mit-
verantwortlich. 

Diese Kritik verkennt jt>dcx:h v. iedernrn 
dit> eigen• Logik des ozial t<1ab. An de:,-
sen Wiege st,,nd nicht die für::,orglkh(' Hil-
fe für die Ärm5ten der Armen, sondern die 

Jlhfari · he B walligung gcmdnsamcr Ri-
~iken 11nd Vcrit•erfw1~ n seitens der Ar-

, ' 
beitn ,h,m·r und spitt<'f zunehmend auch 
ihrer Familien. Wc il ~ic ihren Leben:,un-
terhalt über eine gcmeinsaml:' Einkom-
m1.:n qrn.>lle, nämlich der E.rwerbsiubeit, ab-
sieh •rn, ,ind sie auch \: on den glekhl'n 
E.·isknzrbi enJ n;,mlich dem Pnrtfc11l ih-
re Einkomm •n;; b •i Eintreffer hL•:...ll mm-
tl'r} .(1benssitt1<ltionen bC!troffcn. Diese gc'-
m 0 insamen Ri ikt>n können sie gcmd,n-
sam bP ~er bewälti 'n,nämlich durch '-O· 

lidt1ri c/1,'n Au .~ll'icl1 von Einkommen zwi-
scht..'n denen, die ciklttc11 ni ht von diesen 
Risikl n betr lffen sind, und denen, die bc-
trofft.·n sind. 

Di ser c:;oJidari hl' Ausgll!ich wurde 
dem So,dal t ,1t üb 1 ranhvortl t- und eil-
her von ihm m Jen, 01:ic1lvcrsich~rungen 
org,mbiert. c1ch der Üb •rnahnw durch 
d n Sozic1lsk1at k mnt• die lid.irit~it um 

C: 
die lhlt rstützung dt rauf Hilfc.· bE· ondN~ 
,m r ~\ j sen 'll M n hen t rwt..•itcrl '\,·VC'r-

f den, '>-VC!;W('jst:n dü Sozi, !ver i ·hl•rtm r{'n 

2' d •r rbcih hmcr um di(• bcdarfsm·11 11/irT-. 
e tc11 iir'. r ·c I tenw •rganz \ urden. In ih-
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· GERECHTIGKEIT-EINE DENKUNMÖGUCHKEIT _ ·· · .. -,:. ,_ :·:/_�_-,, •· 

Es griffe zu kurz, wollte man im anschwellenden Debatten­
ton eine deutsche oder gar eine sozialdemokratische Spe­
zialität erblicken. Seit 2 500 Jahren zermartert sich die 
Menschheit den Kopf darüber, wie eine gerechte Gesellschaft 
beschaffen sein müsste. Damals prägte Platon [ ... ] die ldio­
pragieformel: Gerechtigkeit bedeute, dass jeder das Seine, 
das ihm Gemäße tue. Bald wurde daraus das suum cuique 

- ,,Gerechtigkeit meint, jedem das Seine zuteilen". Weit ha­
ben sich die Denker nicht von diesem Grundsatz entfernt, 
Aristoteles stärkte die Verteilungsgerechtigkeit, bei der die 
Güter nach der Würdigkeit des Empfängers_verteilt werden, 
zulasten der ausgleichenden Gerechtigkeit, bei der Gabe und 
Gegengabe einander exakt entsprechen müssen. Auch Leib­
nitz, Kant, Rousseau, Rawls legten ihren Überlegungen das 
suum cuique zugrunde. [. .. ) 
Im Mittelalter rechnete Gerechtigkeit zu den vier Kardinal­
t1.1genden. [, .. ) Gerecht handelte, wer den Dekalog vollkom­
men beachtete und sich so dem einzigen Wesen annäher­
te, das wahre Gerechtigkeit zu üben imstande sei: Gott. [. .. ) 
Der politische Liberalismus versteht sich als Gegenentwurf 

zu den religiös aufgeladenen Deutungsversuchen. [ ... ) 
Es hilft alles nichts: Gerechtigkeit ist nicht nur eine „Erfah­
rung des Unmöglichen" (Jacques Derrida), sie ist auch ei­
ne Denkunmöglichkeit. Man mag im Sommerloch darüber 
streiten, ob dieses oder jenes eher gerecht oder eher unge­
recht ist, doch außerhalb der religiösen Sphäre kann Ge­
rechtigkeit nicht gedacht werden. Als menschheitsge­

schichtliches Utopicon kann sie in keine handlungspraktische 
Sprache übersetzt werden. Politik lässt sich mit ihr nicht ma­
chen, das Rentenproblem lässt sich mit ihr nicht lösen. Im 
politischen Diskurs ist das Signalwort Gerechtigkeit eio Platz-

, halter. Es verdrängt Debatten, die durchaus zu führen wären, 
die aber nicht geführt werden sollen. Statt über Generatio­
nengerechtigkeit zu spekulieren, wäre zu klären, worin denn 
ein gutes Leben für Alt und Jung besteht. Statt über den Um­
bau des Sozialstaats zu fabulieren, wäre zu fragen, welches 
Bild vom Staat heute angemessen ist - der Nachtwächter­
staat, der Assekuranzstaat, die Profitgemeinschaft? Der 
Schleier des Nichtwissens muss gelüftet werden, ehe er sich 
auf die Gerechtigkeit senken darf. 
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nen wird die Solidarität zwischen allen 
Bürgerinnen und Bürgern organisiert, die 
sich als Mitglieder einer wenigstens eini­
germaßen zivilisierten Gesellschaft wech­
selseitig Unterstützung schulden und ein­
ander die Möglichkeit eines menschen-

würdigen Lebens gewährleisten. Auf die­
se Solidarität haben folgerichtig keines­
wegs nur „wirklich Bedürftige" Anspruch, 
sondern grundsätzlich jeder Mensch, der 
sich in legaler Weise auf dem Staatsterri­
torium der Bundesrepublik aufhält- auch 
wenn sie jeweils nur die „wirklich Be­
dürftigen" in Anspruch nehmen (sollen). 

Mit der Konzentration des Sozialstaats 
auf die „wirklich Bedürftigen" verfehlt die 
radikale Sozialstaatskritik das Ansinnen 
zumindest des bestehenden SoziaJstaats­
und vermutlich auch die Interessen der 
,,wirkliche Bedürftigen". Denn ein soli­
darisches und deshalb a1lgemeines System 
der sozialen Sicherung und Fürsorge steht 
keineswegs, wie behauptet, in einem not­
wendigen Widerspruch zur Unterstützung 
der „wirklich Bedürftigen1'. Es sprechen 
im Gegenteil gute Gründe dafür, dass all­
gemeine, d. h. für alle oder zumindest für 
die Bevölkerungsmehrheit zuständige Si­
cherungssysteme für die „wirklich Be­
dürftigen" eine verlässlichere (und auch 
fµr die Bevölkerungsmehrheit akzeptab­
lere) Form der Unterstützung gewährleis­
ten als die auf sie spezialisierten Systeme 
der Armenfürsorge. 

Generationengerechtigkeit 

Vor ein bis zwei Jahrzehnten galt die For­
derung nach mehr Gerechtigkeit zwischen 
den Generationen als eine eher grüne For­
derung. Es ging damals vor allem um die 
ökologische Verantwortung gegenüber 
den zukünftigen Generationen. Heutzu­
tage interessieren vor allem Fragen der Al­
terssicherung und der Staatsfinanzen, we­
niger stark der Kindererziehung, Bildung 
und Familienpolitik. Thematisch schließen 
sich die heutigen Diskurse an die Debat­
ten der fünfziger Jahre an, als es in der jun­
gen, aber wirtschaftlich bereits erfolgrei­
chen Bundesrepublik um die grundle­
gende Reform der sozialen Sichenmg ging. 

In diesen Debatten wurde - mit Hin­
weis auf die jeweils drei Generationen um­
spannende Solidarität-erstens erfolgreich 
die Umverteilung von Einkommen von den 
Erwerbstätigen hin zu den altersbedingt 
Nicht-mehr-Erwerbstätigen und zweitens 
- mit weitaus weniger Erfolg - ein Las-
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tenausglcich zwischen Familien und kin­
derlosen Haushalten gefordert. Heute 
wird das Konzept des Generationenver­
trags aufgegriffen, nun aber gegen die Al­
ten und zu gunstcn der Jungen eingesetzt: 
,,Die Alten leben auf Kosten der Jungen", 
heißt es (Raffelhüschcn 1998). Notwendi­
ge Investitionen für Kinder und Jugend­
liche, vor allem Investitionen in deren Er­
:tiehWlg und Bildung, müssten ausbleiben, 
weil die mittlere Generation unverhält­
nismäßig viel Geld für die Versorgung der 
älteren Generation ausgeben müsse. Die 
Gegenüberstellung von Leistungen für 
Kinder Wld Jugendliche auf der einen und 
für die Alterssicherung auf der anderen 
Seite ist zwar von hoher suggestiver Kraft, 
hat jedoch keinerlei systematische Be­
rechtigung (Möhring-Hesse 2003). Wird 
die Verantwortung für die Versorgung und 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
nicht nur deren Eltern, sondern- mit gut­
en Gründen - einer ganzen Generation zu­
gesprochen, dann ist nämlich der Adres­
sat dieser Verpflichtungen nicht eine mitt­
lere Generation, die auch noch Alte zu ver­
sorgen und deshalb zwischen ihren Soli­
daritätsverpflichtungen gegenüber Jung 
und Alt zu entscheiden hätte. Gegenüber 
Kindern und Jugendlichen sind vielmehr 
alle Erwachsenen verpflichtet, gleichgül­
tig aus welchen Quellen ihre Einkommen 
jeweils stammen. Gemeinsam verfügen sie 
über das jeweils erwirtschaftete Volks­
einkommen, aus dem sie ihre Verpflich­
tungen gegenüber Kindern und Jugend­
lichen bestreiten. 

Die Rentner stehen keineswegs außer­
halb der gemeinsamen Verantwortung al­
ler Erwachsenen für die nachwachsende 
Generation - und engagieren sich ja tat­
sächlich bei der Versorgung und Erzie­
hung, manchmal auch bei der langfristi­
gen Absicherung ihrer Enkelkinder. Ne­
ben ihren Verpflichtungen zu Gunsten von 
Kindern und Jugendlichen hat die Gene­
ration der Erwachsenen auch andere ge­
meinsame Aufgaben - und unter diesen 
mannigfaltigen Aufgaben fällt auch die Al­
terssicherung der Erwachsenen, die wegen 
ihres Alters nicht mehr erwerbstätig sind 
und deshalb der Unterstützung bedürfen. 
Selbstverständlich können die Verpflich­
tungen gegenüber der jüngeren Genera-
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tion mit der Aufgabe der Alterssicherung 
kollidieren. Dies gilt aber genauso für al­
le anderen Aufgaben, die Erwachsene ge­
meinsam zu erfüllen haben. 

Über die gesetzliche Alterssicherung 
zahlen Erwerbstätige mit ihren Beiträgen 
den Nicht-mehr-Erwerbstätigen mehr 
oder weniger lebensstandardsichernde 
Renten -und erwerben so Ansprüche auf 
Rentenzahlungen, wenn sie selbst alters­
bedingt aus dem Erwerbsleben aussteigen 
müssen. Im intergenerationellen Verhält­
nis sind allerdings die eigenen Beiträge 
überhaupt keine Gewähr für künftige Ren­
tenzahlungen. Dass die heutigen Er­
werbstätigen_in der Zukunft Renten be­
ziehen werden, können allein zukünftige 
Beitragszahler garantieren, die dazu aber 
in der Gegenwart geboren, versorgt und 
erzogen werden müssen. Die heutige Ar­
beit in der Kinderversorgung und -erzie­
hung ist deshalb ein, manche sagen sogar: 
der einzig notwendige Beitrag zur Al­
terssicherung der jetzigen Beitragszahler, 
von dem in Zukunft auch all diejenigen 
profitieren, die selbst zu diesem Beitrag 
wenig bis gar nichts beigetragen haben. 
Deswegen werden von vielen auch die So­
lidaritätspflichten gegenüber den Jungen, 
also die Pflichten zur Aufzucht der nach­
wachsenden Generation, zum Generatio­
nenvertrag gerechnet. 

In dieser Frage möchte man die ge­
genwärtig beunruhigten und beunruhi­
genden Geister gerne beruhigen. Der Auf­
wand für die zukünftige Alterssicherung 
bestimmt sich nicht durch das Verhältnis 
von künftigen Beitragszahlern und Rent­
nern, sondern durch den Anteil am 
zukünftig verfügbaren Volkseinkommen, 
aus dem die künftigen Renten ausgezahlt 
werden. Damit ein ausreichend hohes 
Volkseinkommen auch in Zukunft er­
wirtschaftet werden kann, muss tatsäch­
lich heute in die Versorgung und Erzie­
hung von Kindern investiert werden. Doch 
werden die heutigen Kinder in Zukunft 
auch von anderen Vorleistungen profitie­
ren, für die nicht nur ihre Eltern, sondern 
deren ganze Generation verantwortlich 
sind. Nicht zuletzt wegen solcher Vorleis­
tungen werden auch in Zukunft verhält­
nismäßig weniger Menschen ein ausrei­
chend hohes Sozialprodukt erwirtschaften 
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können, aus dem dann verhältnismi:Hsig 
mehr Alte' ihn' arbeitslo~cn Sozialein-
kommen bt',dehen können, ohne dass da-
durch die JiingC'ren überfordert werden. 

langfristige Gerechtigkeit 
·zwischen den Generationen 
Mehr noch ,1Js Gerechtigkeit zwischen den 
zttitgleich exL tierend •n Generationen wird 
von einigen Sozfolstaatskritikem eine lnng-
fristip.e GerC'chtigkcit für cüe l'k)Chkom 
menden Generationen gefordert. In ihren 
GenernticmenbilanLen rechnen Ra.ffolhü~ 
sehen und Feist (2000) \ or, dass - so die 
Prognose- die kommenden Generationen 
weniger Leistungen für ihre Steuern und 
Beiträget:>rhalte.n, also sdtlcchtere Rendi-
fon auf Steuern und Beiträge erziden und 
deshalb benachteiligt werden. Eine Pri-
vatisierung der bisher sozialen Sicherung 
würde deshalb c.li(' schlechten Renditecr-
wartungen der kommenden Gent.>rationen 
deutlich \·erbessem. 

Die Prognose- und SimuJationseigcn-
schaftcndcrCenerationenbilanzen sind al-
lerdings mangelhaft, weil eigentlich k<•i· 
ne langfristigen Aus5agcn über die zu-
künftigen Renditen kommender Genera-
tionen, ~ondem nur über die zu cnvar-
tenden Renditen von Geburtsjahrgängen, 
also von Kohorten gemacht werden kön-
nen. Hinsichtlich der normativen Bewer-
tung ihrer Prognosen überrascht die ein-
fache Gleichsetzung von gemht und ;<ldch 
- angesichts der gerade im Kontext der 
radikalen Sozialstaatbkritik gepflegten 
Toleranz gegemiber sozialen Ungleich-
heiten. Zumindest beim Vergleich zwi-
schen Generationen ist aber die ('gnlitaris-
tische Deutung von Gerechtigkeit tatsäch-
lich problematisch, weil dabd die Bela!->t-
barkeit einer Generation in Abhängigkeit 
von ihrer jeweiligen wirtsclia f tliche.n Leis-
tungsfähigkeit unberücksichtigt bleibt. Vor 
allem aber verfügt keine Generation, we-
der in dc.'r Gegenwart noch ven,nutlich in 
der Zukunft, über ein pülitisches Instru-
ment, um für Alten~kohorten in den näch 
sten hundert Jahren gleiche Renditen 
durchzuset:len. Auf dem Weg solidari-
scher Ausgleichssysteme liefsen und las-
sen si.<.h gkiche Renditen nicht verwirk-
lichen; mit der Einfühnmg der dyrnimi-
schen Rente 1957wurde'dies bewu<,st und 

explizitausgcschlo~sPn. Cleiche Renditi'n 
lassen sich .,bcr g(:'fMUSl' ,wnig durch Pn-
v,,ti<,iernng (kr Vort-orge verwirklichen, 
weil in d &r Gegenwart übt.~!' den Wert von 
Vermögen in der Zukunft kl"inc srnnvol-
Jen Aus~ngen gernc,cht Wt.•rden könnt•n. 
Über fängere Leiträume hinweg können 
dit•se> glt>ichen Rt.'nditcn von nil'mt111dcn.1 
tmd auf keinem Wegt.' intendiert \wrden 

und sind deshalb auch kein möglicher 
Gegenstand so?.icl ]N GNc>chtigkett. Nur 
was Menscht•n g<:mcinsMn be,1bsichlig,•n 
und verwirklkht>n können, kön11t.'n sie> 
dem MJßstah d •r Gerechtigkeit unter-
werfen, und k.mm doher gerecht ( der L111~ 

gerecht sc:in (Möhriag-l f ssc 2004). 

Nachhaltigkeit -
stabile soziale Sicherung? 

Nicht alle Fundamentalkdtik1~r \•:ngl'n sich 
auf das üb~raw, faltenreiche Tcrr.lin dt•r 
Generationengerechtigkeit. Div t•s tun, 
werfen dem be~tchendcn S0zialstaat mci-;t 
eine fehlende achh,1ltigkt~itsstrategie vor. 
Mit dem Begriff „l\achh<1ltigkeit" bedie-
nen sie sich eine..: im öknlogischt>r1 Diskurs 
bt:heimateten Konrcpts (sustainc1ble dc-
velopmcnt) - und übertrugen die::.':-. nuf 
das 1ooziaJpolitic;cht> Feld. Als f.land-
lungsprinzip für eine langfristig plnnt.'n-
de Forstwirtschaft konzipiert, geht cs lwi 
der 'Kacbhaltigkeit darum, den jcw('ib vor-
gefundenen Ressourcenbe::,tand 7.U erhc1l-
tcn, nichtaberd,1nun, Jnve:,lilio1wnfi.irdie 
Zukunft zu tfüigt'n. Mag dies in einer 
For~twirbchclft ein :,innvolles I Iand-
lungsprinzip, ein, für die <,ozia lst<1<1tlicht'n 
Institutionen dagcg 'n i5t zumJndt>st die-
"e Art der Nachhalligkl,it weder sinnvoll 
noch not,.·vendig. Vom Sozial-.;ta.lt wcrdt>n 
stetig wachsend<' f nvestitiorwn in dac; Hu-
man• und So7ialvcrmögen, dwa in di,• Uil 
dung und Ausbildung von Kindern und 
J ugmd I ichen erwartet, dPren Niv(•au ich 
nichtaw,d<·r Höhe der Jrwestit1onm i.nckr 
Vcrg,mgenhdt, :,orn.krn au~ dem zu Pr-
wartendtm 8<.'darf in der Zukunft Prgdx•n. 
BiJdung und Ausbildung auf dem LcHd 
d~r Bildung und Au~bildung der Crog, ~i-
tcr und Crn1smüttc•r wäre miigl1ch ·r \ t'i-
<:.c• nn hhaltig - und do .h ein Verbr~cht n 
,m ckr 7.11kt1ntt dt>r 1·.nkd. Grundsbtzlich 
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i~t diP dem KonzE:'pt d~r . achhaltigkcit 
t!ingebautc zykli cht' Vorstellung, dass je-
de Generation der n;ichsten die gleichen 
Rt•ssourcen übergibt, wie &ic selbst erhal-
ten hat, für dje meisten polilischt!n The-
men in einer dynamischen Ge~,dlschaft mit 
dn •r Stl~ti~ wc1ch~f.'nd,,n Vülkswirt.;chaft 
unbrnuc.:hbar. 

Ohne &ich überhaupt mit der Frage zu 
bcJc1,-tc~n, \yte das KonLept dt:>r Nachhal-
tigkeil von der Forstwirtschaft auf gt~-
sellsch~1ftliche Zusnmmenhänge übertra-
gen werden kann, n.ehmer1 diP So;;ial-
i..tdatskritikcr ,,Na.chhaltigkeH" nb ein ,m-
deM.; Wnrt hirSlabiJiUit.So½i1ddw;,1 im 
Schlussbericht der Riimp-Kommi~sio11 

c1chh,tlti~ke1t al-. ,,1,mgfrisligt.), tfouNhafte 
Stabilit,i.t'' der So7ialvc>r:-.ichcrungcn un-
gcsichb sich „ändernder -;cvit1ll'r und so• 
lini>kon<>mbcht•r Rtthmcnbcding11ngcn" 
bc1:,Umrnt (Bunde~minbt<:'rium für .Gc-
sundhdt und Sozi.de Skhetttng 2003. S. 
48) . Tnlsächlkh wird man von den sozi-
abt,1,1tlkhcn Sichcrt111gs!;} -,temen St.ibilität 
'rwnrl(•n mü~sl'l1, 1.um,d wc1111 ef. um die 
Altersskh< rung ni ,ht nur \.lt.'r J 'tzigt'n 
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Rt.'nlncr, ~1.mdern auch um dii? dl~r jct7.igen 
BcitrngszuhJ 'l' geht. Denen können fü·iträ-
gc für gegenwärtig ausge;;ahlte Rt.~ntcn 
nur dnnn zugemutet w~rden, wenn sie 
sc,tbst mit der Sicherung auch 1hres Le-
bensabends rechnen köm1en. Wird aber 
diese Stabilituf:.,erwartung im Kon.zt..•pt der 

\1chhdltigkeit aussed rückt, ohne dnbei 
:t.ugleich zu klären, was mit N'achhaltig-
keit zusätzlkh zur Stabilität der Sozial-
vNsicherungen gemeint ist, dann \-\':ird Sia-
bili lät be:grifflkh aufgebläht und norn1a~ 
tiv hypost,1siert. Der begriffliche Leerraum 
zwischen Stabilität und 1<lchhaltigkeit 
lässt sich dann mit willkürlichen Sctzun~ 
gen füllen, etwa mit der SetLtmg von ma~ 
ximalt•n Beitragssntzen n<1chhaltiger So-
zic1lver. icht>rnng ,n oder aber dt•r Dctini-
tion von I lüt•h:-.tsä t;:f'n E'iner nachhaltigen 
Besteuerung. 

Vlil dem Konzept der Nachh,1ltigkcit 
prilsPnt1crcn ich die Soz.i,üstaatskritikcr 
al, Fn1undc der kornmt:nden Gt•rn•ratio-
nt'fl und woll •n d iöcn - nach einer d ra~• 
ti hen Privati icrung d •r Vorsorge - ldng--
fristig st.1bil, ln'.'>tit11tio1wn ,~iner dann nuc.h 

Abb. 2: 
Der Markt 
wird's richten. 
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minimalen sozialen Sicherw1g vererben. 
Tatsächlich greifen sie aber systematisch 
in das Selbstbestimmungsrecht eben dieser 
Generationen ein und suchen ihr Arran­
gement der sozialen Sicherung für diese 
verpflichtend zu machen. \Vie ein nach­
haltig wirtschaftender Forstbauer den Be­
stand seines Waldes in der Zukunft aus 
dessen Gegenwart heraus vorherzube­
stimmen sucht, so sucht man mit der 
„nachhaltigen Sozialpolitik" die Zukunft 
der sozialstaatlichen Fürsorge und Siche­
rung in der Gegenwart zu entscheiden. 
Kommende Generationen können aber 
nicht auf überlieferte Institutionen auch ei­
nes ausgedünnten Sozialstaats verpflich­
tet werden, sondern allenfalls auf Leis­
tungen, die sie den vorausgehenden Ge­
nerationen schulden. Wie sie diese Leis­
tungen erfüllen werden, wenn sie denn die 
Schuldigkeit akzeptieren, obliegt ihrer ei­
genen Verantwortung, die durch die ver­
meintliche Nachhaltigkeit der ihnen über­
lieferten Institutionen nicht vorentschie­
den werden kann. 

Mehr an Solidarität 

Wenn auch die vorgest_ellten Gerechtig­
keitsvorstellungen argumentativ kaum zu 
halten sind, spricht die radikale liberale So­
zialstaa tskritik Leistungsversagen, Fi­
nanzierungsprobleme und Gerechtig­
keitsdefizite der bestehenden Fürsorge­
und Sicherungssysteme, etwa die man­
gelhafte Unterstützung von unteren Ein­
komrnens·gruppen (,, wirklich Bedürftige") 
an. Das Problem dieser Sozialstaatskritik 
liegt daher weniger in ihrer Kritik am be­
stehenden Sozialstaat, sondern in einer AI­
gumenta tion, die weit über das Ziel not­
wendiger Kritik hinausschießt. 

Der bestehende Sozialstaat ist sowohl 
in den Sicherungs- als auch in den Für­
sorgeleistungen eine Veranstaltung der So­

lidarität, also der wechselseitigen Unter­
stützung zur Bewältigung gemeinsamer 
Ziele und Risiken. Dass er die von ihm er­
warteten Leistungen nicht erfüllen kann, 
liegt erstens daran, dass er bei den Für­
sorgesystemen zu leistungsschwach ist, 
also unterhalb des notwendigen Leis­
tungsniveaus bleibt. Zwefrens ist bei den 

anspruchsvollen Leistungssystemen der 
kategorial auf Arbeitnehmer und ihre Fa­
milien beschränkten Vorsorge die Solida­
ritätsgemeinschaft zu eng definiert. Da­
durch werden gleichermaßen Betroffene, 
vor allem dauerhaft oder immer wieder 
Erwerbslose, ausgegrenzt und die erfass­
ten Betroffenen, also die Arbeitnehmer, mit 
den anspruchsvollen Leistungen ihrer Si­
cherung zunehmend überfordert. Das Pro­
gramm der solidarischen Bearbeitung ge-
meinsamer Problemlagen ist damit aber 
nicht gescheitert, sondern bedarf - unter 
den veränderten Bedingungen der Ge­
genwart - der Ausweitung. Statt weniger 
Solidarität ist also mehr Solidarität, ist die 
Verallgemeinerung der im bestehenden 
Sozialstaat institutionalisierten Solidarität 
gefordert. 
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